
Fallfrist  30.  Juni  2002  für  die
Rückholung  ausländischer
Mehrwertsteuern für 2001
Unternehmer, die im betreffenden Ausland weder Wohnsitz noch Betriebsstätte
haben und dort auch keine steuerpflichtigen Umsätze tätigen, können Vorsteuern,
die in Dienstleistungen dort ansässiger Unternehmer enthalten sind, zurückholen.
Im wesentlichen handelt es sich um folgende Leistungen:

Hotel,  Verpflegung,  Mietwagen,  Taxi,  Treibstoff,  Transporte,  Telefonate,
Beratung,  Messen,  Konferenzen,  Seminare,  Marktforschung,  etc.

Da es sich um ein förmliches Verfahren handelt und Belegnachweise zu erbringen
sind,  sollte  möglichst  früh  mit  den  entsprechenden  Vorarbeiten  begonnen
werden,  zumal  der  Termin  30.  Juni  nicht  erstreckbar  ist.

Für Zeiträume ab 1. Juli 2001 können auch in Polen Vorsteuerrückvergütungen
beansprucht werden.

Ausländische Unternehmer können österreichische Vorsteuern beim Finanzamt
Graz beantragen.

https://ph-online.at/2002/05/01/fallfrist-30-juni-2002-fuer-die-rueckholung-auslaendischer-mehrwertsteuern-fuer-2001/
https://ph-online.at/2002/05/01/fallfrist-30-juni-2002-fuer-die-rueckholung-auslaendischer-mehrwertsteuern-fuer-2001/
https://ph-online.at/2002/05/01/fallfrist-30-juni-2002-fuer-die-rueckholung-auslaendischer-mehrwertsteuern-fuer-2001/

